
Das Ende des Duells IN Uſterreich
mnla 17  AIM fent Heri quae negabam Was man früher nicht
für möglich le ird jetzt Wirklichkeit Das Allerheiligenfeſt 1917

der vierhundertjährige Jubeltag der Wittenberger Theſen, brachte katho⸗
liſchen Reichskanzler und drei Tage ſpäter brachte das Feſt des arl
orromäus der Namenstag des Kaiſers arl die Abſchaffung des
Zweikampfes der k Armee Es ſcheint doch ahres
dem Gerede ſein, daß große Kriege kulturfördernd wirken Wie die
napoleoniſchen Kriege mit manchem en Zopf aufgeräumt aben ſo hat
auch der Weltkrieg neben all dem Übermaß bon Weh und Verderben da
und dort chon eben aus den Ruinen ſprießen en Das erweckt
Hoffnung für die Zukunft

Der Duellzwang, Unter dem die Offiziere der öſterreichiſchen Armee
bisher ſtanden war ſicherli kein Edelſtein der Krone der Hab  8  2
burger aber ange Zeit ſcheiterten alle Verſuche hier andel zu chaffen,
an dem Vorurteil die Unſitte ſei unausrotthar Kaiſer arl war
nicht dieſer Anſicht Uund der Erfolg ird ihm rechtgeben Sein Erlaß
bom November 1917 ird der für alle Zeiten aſtehen
als eme wahrhaft fürſtliche und ahrha chriſtliche Großtat Darum ſoll

auch dieſen Blättern nicht fehlen
Armee⸗ und Flottenbefehl

Aus längſtvergangenen Zeiten hat Meine bewaffnete Macht den Zweikampf
übernommen und ihn als ene traditionelle Einrichtung beibehalten.

Das Feſthalten an en Überlieſerungen kann aber nicht dazu führen, daß —
er beſſere Überzeugung, wider göttliches Gebot und wider das ehe die
Austragung vbon Ehrenkränkungen auch fernerhin der Geſchicklichkeit Im uffen⸗
gebrauche überantwortet und dadurch dem linden uſa überlaſſen ird

Zu einer Zeit ĩMN der jede Einzelnen Leben dem Vaterlande der gemein⸗
heit gewidme ſein muß dürfen Ehrenkränkungen nicht mehr am mit den
en ausgetragen werden Wer ſein Leben M Zweikampf aufs Spiel ſetzt
handelt nicht ein das ebo! und Geſetz, er handelt auch ſein
Vaterland, das auf die ungeſchwächte 1 Mannes jetzt zur Verteidigung
ſeiner Grenzen, dann zum Wiederaufbau und zum Fortſchritt zd

Zeit.
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Das allbewährte! Pflichtgefühl und das ſichere Urteil der militäriſchen
Ehrenräte geben mir eine Bürgſchaft afür, daß ſich ihrem usſpru jeder

ritterlich enkende Mann freiwillig unterwirft und daß durch ihre
En  eidung Ehrenangelegenheiten In inkun auch ohne Zweikampf nach Ehre
und ewiſſen a  ge werden können

verbiete aher allen Angehörigen einer bewaffneten Macht den Zwei⸗
am und edwede Teilnahme N einem Zweikampf.

e.  e, November 1917 Karl I.

Neue Vorſchriften für das ehrenrätliche und gerichtliche Verfahren bei
Händeln bon Offizieren untereinander oder wiſchen Offizieren und bürger⸗
en Perſonen ſind, wie die Wiener *  eichspo 46 (Nr 535 bom 19 Nov

eri  Eet, el bom Kaiſer ſchon erlaſſen, el. ſo weit vorbereitet,
daß ſie mit dem Januar 1918 m ra treten können? Das Verbot
des Zweikampfé kann in der Tat nur dann bleibenden Uund durchgreifenden
Erfolg aben, wenn 0 geſorgt iſt, daß die Ehre jede ordentlichen
Menſchen, beſonders aber die des oldaten, Beamten und ziers, wirkſam
und ſorgfältig geſicher ſei Dieſe Stände ſind nun einmal aus Gründen,
die man en muß, Angriffe auf ihre Standesehre und jede
Art bon Beleidigung beſonders empfindlich. D m den letzten Jahr
ehnten bon der Abſchaffung des Zweikampfe die ede war, wurde bon
beiden Seiten, von den en ſowohl wie bon den Gegnern der Unſitte,
einmütig hervorgehoben, daß 1 ein Verſchwinden dieſes Gewaltmittels der
Se  „  e nicht denken ſei, olange nicht dort, die Geſetzgebung Und
die Gerichte 2 an dem nachdrücklichen und wirkſamen Schutz der Ehre fehlen
aſſen, teſe Lücke durch ſtrenge Beſtrafung der Beleidiger ausgefüllt werde
Im ahre 1901 darum die öſterreichiſche Delegation den Beſchluß:

„Die U. Militärverwaltung wird aufgefordert, eine Reform des
militär⸗ehrengerichtlichen Verfahrens in der Richtung durchzuführen, daß in
Zukunft den überaus peinlichen Gewiſſenskonflikten in der Duellfrage Unter
den Offizieren m der U. Armee vorgebeugt, der religiöſen Überzeugung
der gebührende Schutz zuteil werde Und nachteilige Folgen aus erſelben
nicht abgeleitet erden dürfen, ondern der ſtaatsgrundgeſetzlich gewähr⸗
leiſteten Religions⸗ Und Gewiſſensfreiheit owie den Beſtimmungen des
Militärſtrafgeſetzes auch V dieſer Hinſicht volle Rechnung getragen werde.“

Die Lesart „altbewährte“ ſcheint ein Druckfehler 3 ſein.
Inzwiſchen hat das Verordnungsblatt für das Heer chon eine große

et ſolcher ehrenrätlicher Vorſchriften rlaſſen eue Freie re vom De⸗
zember 1917, Aben
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Das Verlangen Urde damals 1o abgelehnt (Allgemeine Zeitung
Nr 129 bom 11 Mai

Die Erkenntnis daß emne eſſerung der Duellnot nur durch einen

irkſamen Ehrenſchutz erreichen ſei, iſt übrigens nicht ſo neu, wie N
glauben könnte chon Ja  Uunder da das Uell als ittel
zum Austrag bon Ehrenhändeln In Deutſchland noch faſt unbekannt war
und erſt angſam bon der Pyrenäiſchen Halbinſel her Über Frankreich und
Italien einſickerte, hat emn Mann, dem man in Ritterſachen Und Ritterehre
ein gewichtiges Urteil zuerkennen muß, auf dieſen Zuſammenhang zwiſchen
wirkſamem Ehrenſchutz und Uu  ren der Duellwut hingewieſen Der

gnatius vbon Loyola rie I˙ 1554 den
Miron Provinzial der Geſellſchaft Jeſu ortuga und gleichlautend
＋ den nig Johann III von ortuga rief, der auch eute
noch Urchaus zeitgemäß iſt und den wir aher wörtlicher Überſetzung
aus dem Spaniſchen folgen en

7  nade bon oben! ndem mich auf ein anderes reiben beziehe das
gle  zeitig mit dieſem Briefe abgeht will für jetzt nur das olgende agen
Hier Rom ſind wie man mir erzählt zwei Portugieſen, zwei Brüder jeder
der beiden Einne Forderung zum Zweikampf und eide aben ihre Gegner
umgebracht Wie wir dieſen und teufliſchen nfug, aus eiteln Rückſichten
Leib und eele gefährden, verabſcheuen, nfug, der ſelbſt Unte Un⸗
gläubigen nicht zu nden iſt ſo aben wir mit großer Freude und rbauung
den łla vernommen, den Seine Hoheit! ihren Königreichen ausgegeben hat,
daß Unter Strafe des Verluſtes des Lebens und des ganzen Vermögens keiner
den andern zum uell ordern Urſe

Das mir ſehr gut und gerecht zu ſein; und enn ich mich Iin —
Gegenwart Seiner Hoheit beſände, würde nicht Unterlaſſen, ihr zwei andere
edanken unterbreiten die wie mir cheint In Verbindung mit dem erſten
viel dem Zweck beitragen dürften, den e fromme und chriſtliche Abſicht
Seiner Hoheit M Auge hat

Das einne iſt daß jeder der zum Zweikampf gefordert iſt und der orderung
olge gibt en  1 als rloſer Verräter Tklärt werde und überdies ermögen
und Leben verlieren ſoll Dieſes Heilverſahren würde egenſatz durch den
andern kurieren Wer Um nicht von ſeiner Ehre zu verlieren, zum Zwei⸗
Am ſchreiten m  E, würde davon a  ehen, ſie nicht ganz verlieren.

Das andere iſt, daß Seine Hoheit vier hervorragende Männer oder ſo viele
als ihr gut ſchiene, wollte, die mit hinreichender Vollmacht ausgeſtattet
ären, daß ſie bei vorkommenden Ehrenhändeln, Beleidigungen und dergleichen, —...8  23—93939——

Su Alteza Mit dieſem be  eidenet Ue. egn ſich damals
der meerbeherrſchende König von ortuga

31*
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aus denen die Zweikämpfe entſtehen pflegen, ſofort, noch ehe einer
Herausforderung kommt, die Ehre und Ehrverletzung beider ſtreitenden eile
unterſuchen und diejenige Genugtuung feſtſetzen, die ihnen ſcheint, wobei
dann Seine Hoheit die rage kommenden Beleidigungen in der Weiſe auf ihre
eigene Perſon übernähme daß die Leute ſich beruhigen und Frieden halten müßten

Wenn es ott gefiele daß dieſes Werk das ſo ehr ſeinem Dienſte
gereicht zur Ausführung käme und daß ie ſe gottloſe und aller göttlichen und
menſchlichen Vernunft zuwiderlaufende Unſitte die nur vom Teufel herrühren
kann abgeſchafft würde ſo könnte ſein, daß andere Fürſten dem Beiſpiele
Seiner Hoheit olgten Denn alle müſſen ene ſo ſchmachvolle und verkehrte
Sache verabſcheuen, zuma keine andere Grundlage hat als die irrige Or⸗
ſtellung der Qr  W leute die brigen größtenteils ſelber eingeſtehen, daß ſie ſich
von dieſer verfluchten itte tyranniſiert fühlen und nie ihrem ru eufzen.
Wenn alſo öffentlich feſtgeſtellt ird daß dies ein Irrtum iſt und e
für ehrlos xrklärt werden die ihm anheimfallen dann iſt e8 möglich und viel⸗
ei gar nicht chwer teſe teufliſche ranne allen chriſtlichen ändern
auszurotten Dann aber wäre das Unter den vielen Verdienſten die
Nachwelt an Seiner Hoheit feiern ird nach memer Anſicht eine der hervor⸗
ragendſten ami aber für niemand das ren dieſer ur ein Anreiz
werde Beleidigungen zu begehen ſo wäre  4½ wie geſagt Vorſorge treffen daß
der Beleidiger beſt werde und zwar an erſter mie Entehrung, dann
aber auch ih und ermögen nach Gutbefinden ES dare el die ent
liche Meinung für ieſe Anſicht zu denn ſie iſt der Vernunft und
zwar nicht nur der chriſtlichen ondern auch der rein menſchlichen viel angemeſſener
als das Gegenteil das der Teufel — die Welt gebracht hat enn nur die ürſten
ſich für ſie einſetzen wollten

Demnach empf hle euch, da perſönlich nicht tun kann dieſes
Seiner Hoheit vorzuſtellen Möge die höchſte und etsheir ihr Erleuchtung
und heilige Einſicht verleihen, Qm ſie allweg ſehe was mehr zur göttlichen
Ehre und zum allgemeinen Beſten der Seelen gereiche und möge ſie alle zur
Erkenntnis und Befolgung ihres eiligen illens antreiben!

Rom den XIO Ii 1554.“
In dem andern Briefe Miron auf den gnatius Eingang

dieſes Schreibens ezug nimmt, iſt geſagt gleichzeitig mit dem etzigen
erhalte Miron) rie über das Uell doppelter glei
lautender Ausfertigung; eine ſei at ihn ſe die andere den König
gerichte elde Schriftſtücke ſolle zuer dem Bruder des Königs dem
Infanten Don Luis vorlegen Je nachdem dieſer für klüger ſolle

entweder ne oder IA oder gar keines den König gelangen laſſen 2.
1 Monumenta Historica Soeietatis Iesu. Monum. Ignatiana, Ser. Epistolae

Instr. VI (Matriti 565
2 A. a. D. 566
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Über das weitere Schickſal des Briefes und den Erfolg fehlen uns
di Nachrichten gnatius ar ahre 1556 und nig Johann IM

ahre darauf Soviel iſt ndeſſen ekannt daß faſt alle geſetzgeberiſchen
Schritte der ruüheren Monarchen die Unſitte ru  0 lieben Man

daraus Beweis ableiten, daß 65 überhaupt unmögli ſei, auf
dieſem Wege den Zweikampf aus der Welt ſchaffen Dieſer Schluß
iſt jedo unberechtig und Der run jene Verbote, die
gelegentli Frankreich Uund anderswo fruchteten, lag
bei den Geſetzgebern ſelber die wohl einmal Anlauf nahmen, aber
dann den rengen orten keine Qten folgen ließen und *  *  ren uen
nicht dur  rten Jene Zeit des Abſolutismus brachte mit ich, daß
höfiſche nke und die Launenhaftigkeit der egenten die beſten Geſetze
außer ra ſetzten, enn ＋2 galt vornehmen Sündern und ihren Gönnern V

gegenüber rn zu zeigen Es kam inzu daß nur ſelten oder nie ein

derartiger Verſuch wirkſamen Ehrenſchutz, wie CET Briefe
5des gnatiu gefordert ird mit dem Verbot verbunden Urde

Kaiſer arl hat weiſe gehandelt, als dem Verbot der Selbſthilfe
m Ehrenſachen durch Beſtimmungen über Ehrenräte und Ehrengerichte
den notwendigen Rückhalt gab

Auf die ganz veralteten und widerſpruchsvollen u  nde welche m

der öſterreichiſchen Armee Fragen der Offizierse ＋ Und des Zwei  —  2
ampfes eltend iſt dieſer Zeitſchrift ſchon öfters hingewieſen.
worden ahre 1900 bewies Unſer Mitarbeiter ernhar
0  erg 0  erg das Unhaltbare des „ehrengerichtlichen Duell⸗
wanges Oſterreich“ der Hand empörender Beiſpiele und geſtützt
auf die ſchlagendſten Gründe der ernun und der wahren atuUr der
Mannesehre Es wird dem ehemaligen Offizi der öſterreichiſchen Arme  5

ſeinen en agen ein rb und eine Genugtung ſein erleben,
Wie chön ſein Wünſchen und en x  ung iſt

Ebenſo iſt der kaiſerliche rla eine Ehre Uund emeée mit chweren Opfern
und bielen Enttäuſchungen errungene Belohnung für die hochverdienten
Mitglieder der Vereine zUur Bekämpfung de s Duells die
mehreren Ländern, beſonders aber Deutſchland Oſterreich und Ungarn
beſtanden (Antiduell Liga, Liga das Duell) In Deutſchland war

beſonders der für alles Ute opferbereite Fürſt Karl bvon wen  2
ſtein jetzt Raymundus der ange Zeit der tze der

1 re Zeitſchrift (1900) 507 F  II
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Da Oſterreich
Liga an In Oſterreich ma ſich gleicher Stellung der königlicheV.
rinz bon Spanien Don Alfons bon Bourbon Und Oſterreißh⸗

DieEſte, durch eifrige Werbearbeit und ber  iedene riften erdien
Zeitſchrift „Ehrenſchutz, vereinigte Zeitſchrift der deutſchen Und der all
gemeinen Antiduell⸗Liga für Oſterreich“ die ſeit 1910 Wien erſcheint
kann ene Vorſtellung bon dem irken der beiden Männer und ihrer Mit⸗
arbeiter geben Sie ernteten 0 zunächſt eimn reiches Maß bon Mißkennung,
Undank, 0 und impf Jetzt dürfen ſie ſich thre errungenen Sieges
freuen und der Hochachtung aller, die Sinn für den Sieg der Gerechtig⸗
keit aben, feſt verſichert ein

In der Tat ſind 10 die nde Deutſchland nicht eſſer beſtellt
als ſie vordem Oſterreich

In zwei en dieſer Zeitſchrift „Der Kreuzzug das
Duell“ 2 und „Zweikampf Uund Ehre“5, iſt der Verſuch gemacht das Un⸗
befriedigende der etziigen Lage zeigen. Gerade Kriege ſoll enn man

Andeutungen lauben darf, die jetzt geltende Duellordnung empörenden
Vorgängen eführt aben

Kaum war der Artikel dieſer Zeitſchrift über „Zweikampf Und
Ehre ruck erſchienen (März als ein Vorgang traurigſter Art
dem eu  en el  ag nla bot, ſich wieder einmal über die Unſitte
auszuſprechen

In Metz 0 ein eüutnan die Frau andern Offiziers zum
Ehebruch er  4 Da der renra der Standesgenoſſen rklärt

Daß der Tat die Arbeit dieſer Antiduell⸗Liga das öffentliche Urteil ſtark
und eilſam beeinflußt hat, rkennt man eutlich aus unlängſt (1915) er:  —
ſchienenen Schrift „Verzeichnis von Duellſchriften Auf Grund
Arbeit des Geſchäftsführer der eu  en Antiduell⸗Liga aufgeſtellt von der Landes⸗
gruppe Hannover“ Hannover 1915 Th Schäfer) Die Landesgr. Hannover
gibt einzelne Stücke Qt Mitglieder der Antiduell⸗Liga unentgeltlich, an andere
zUum Preis von 50 ab Der Gef  sführer der Liga ohn Köln Rh.,
Volksgartenſtraße 21 Die 567 er, Flugſchriften, Artikel aus Zeitſchriften
und großen Zeitungen Romane, Schauſpiele und Gedichte en die Zeit von
1629 (Dreißigjähriger Krieg!) bis zur Gegenwart Nicht alle ohne Ausnahme, aber
doch die weitaus größte Zahl ſind das Ue gerichte eben ganz wenigen
franz  en und italieniſchen riften iſt nur die deutſche Sprache berückſichtigt
Da iſt eS nun merkwürdig, daß die allergrößte Zahl dieſer Stimmen den
Zweikampf die zweit Jahrzehnte unſeres Jahrhundert fällt Die erſte Liga

das Duell trat Deutſchland 1902 an die Offentlichkeit Demnach dürfte
der Zuſammenhang wiſchen Urſache und Wirkung nicht 3 verkennen ein

Band (1910) 86 Band (1914) 489
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eLr ſehe keinen Weg friedlichen Schlichtung des Argerniſſes, ſo
ſah ſich der Beleidigte bor die Wahl geſtellt entweder als Mann, der
eine Ehre nicht wahren wiſſe aus dem eexe ausgeſtoßen zu werden
oder zum Uell ſchreiten Er wählte den Zweikampf und wurde vom
Ehebrecher M 26 Februar 1914 erſchoſſen Die Entrüſtung über dieſen
Zuſtand war groß, weit über Deutſchland hinaus Am März 1914
ichtete das Zentrum des Reichstags an den Reichskanzler die rage, was er

tun edenke, Miſſetaten verhindern Der Abg Gröber
und bier andere Redner aus verſchiedenen arteien ſchilderten das Sinn⸗
loſe und Verbrecheriſche des Duellzwangs räftigen nen Als eL⸗
teidiger des Duells traten auf der Konſervative Weſtarp, der Frei⸗
konſervative Mertin und der Nationalliberale ban Calker Im Namen
des Reichskanzlers gab der Kriegsminiſter Antwort auf die geſtellte rage
Er agte der auptſache

„In ehrengerichtlichen Angelegenheiten ind für die Armee einzig und allein
die Aller  en Vorſchriften maßgebend Nach dieſen Vorſchriften hat der ren
rat ebenſowenig die Macht und Befugnis, uell zu veranlaſſen wie
verhindern Schließlich iſt jeder ann vnd jeder Offizier ſelbſt und allein der
Hüter der eigenen Ehre anad kann behaupten, daß die Behandlung des

Sie werden mirvorliegenden nicht wi  der eſe und Recht er
rechtgeben daß nur geſetzgeberiſche Maßnahmen Abhilfe chaffen können 46

ami vertröſtete der iniſter den El  ag auf das er einmal
erwartende neue Strafgeſetzbuch eſſen Beſtimmungen dann „auch Heer *

und Marine zugute kommen“ würden Dann fuhr der Kriegsminiſter fort
„Aber dare erſe das Heil beſondern militäriſchen Duellverboten
en chon eute weiß der Fordernde ganz daß EL wider göttliches

und menſchliches Recht er Wenn dennoch ſich dem Uell entſchließ
ſo tut Er eil Rahmen der nun inmal beſtehenden Ehranſchauungen
ſeines Lebenskreiſes keinen eſſern Aus weg mehr nde Daß wir auf dem Wege
der Vergrößerung ſeiner Gewiſſens⸗ und Seelenqualen durch Em militäriſches
Verbot zu beſſern Zuſtänden kommen würden will mir wenigſtens nicht em

euchten
Die nächſte ſichere olge eine ſolchen erbote dre die Zunahme der

Fälle ungeregelter Se oder des Prügelkomments 6 iſt der Standesſitte
zum Verdienſt anzurechnen, daß ſie auch i dem traurigen Falle Metz das meimer

berzeugung nach Schlimmere, die ungeregelte Se

ilſe, erhüte hat ieſe
Anſicht ird reilich nicht überall geteilt mmer wieder nde der Gedanke
Vertreter daß die ungeregelte Sel  Ife zwar an ſich verwerflich, aber dem
uell vorzuziehen ſei Dieſe Anſchauung entſpricht jedenfalls nicht der des
Offizierskorps die Unter allen mſtanden der ungeregelten Se

Uſe vorbeugen
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will, und die ſi damit ich glaube 655 unbedingt als höherſtehend
charakteriſiert als die andere Auffaſſung Die Anſchauung des Offizierskorps hat
ſicherlich unendlich ehr Unheil verhü tet als angerichtet. Daß un der Offent⸗
ichkeit andern Schein annimmt, ieg daran, daß jeder Duellfall en  1
bekannt und ausgebeute wird, während die e Wirkungen ehen ſt ill eintreten.

Bei dieſen Dingen handelt eS ſich nicht die rage Was iſt gut oder
chlecht? ſondern: Wo iſt das geringere Übel? Nur Unter dieſem Geſich tspunkt
ſind die i Offiziersſtand geltenden Anſchauungen Uund Vorſchriften verſtehen. 1

Damit iſt aller Form dem rundſa feſtgehalten, den ein früherer
Kriegsminiſter 15 Januar 1906 el  ag Usſprach mit den orten

„Solange der Zweikampf un weiten Kreiſen noch als ein ittel zur Her
ſtellung der verletzten Ehre gilt, kann das Offi zierskorps ſeinen Reihen kein
Mitglied dulden, das nicht bereit iſt, mit der 0 — der Hand ſeine Ehre
wiederherzuſtellen. 70

Das agte der iniſter General bon Einem aus nla des be⸗
rühmten d  E Brüſewitz Dieſer Offizier ◻ wegen ſeines

Standes „nicht atisfaktionsfähigen“ Beleidiger (die Beleidigung
war noch eine eingebildete) kurzerhand mit ſeinem erſtochen weil
ihm, wie ＋ Augenblick der Tat jammern ausrief, on unfehlbar
der Verluſt ſeines Ranges bevorſtand5 Sein Verbrechen offenbart die
furchtbare Kehrſeite des geſchilderten Ehrbegriffes und Rechtes zum 0  en
gebrauch Nach der ehre des Miniſters iſt nicht nur jeder Offizier, ondern
„jedermann und allein der er ſeiner Ehre Nun beſteht aber
der weitaus größte eil des Menſchengeſchlechtes und auch des deutſchen
Volkes aus „nicht ſatisfaktionsfähigen Individuen“ Hat dann emn

ſolcher nicht ebenbürtiger Menſch das Unglück bon Offizier oder
andern Kavalier mit gleichem Ehrbegriff als Beleidiger angeſprochen

werden, ſo iſt rettungslos Und bon des ode enn
E nicht durch glücklichen Ufa mit chweren Verletzung davon⸗
omm das etwa das geringere Übel? Iſt das überhaupt Ein

menſchenwürdiger Zuſtand
Das Schlimmſte aber iſt doch mi noch die leichtfertige Art der

gewiſſe Verfechter der Mannesehre ſich mit dem Verſtoß g  1
und menſchliche Geſetze Uund mit den für chriſtlichen oder auch nur

Stenograph Bericht der erhan des Reichstags, XIII. Legislaturperiode,
Seſſion, 253 Sitzung, 862

Vgl. e Zeitſchrift (1910)
bin In meiner Ehre beleidigt; entweder muß ich mich rächen oder ich

muß morgen meinen Abſchied nehmen ſeine Orte
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men fühlenden Offizier unvermeidlichen Gewiſſensqualen bfinden.
Man ſagt Das Uell iſt ein zweckmäßige unentbehrliches Erziehungs⸗
mittel für den Offiziersſtand 2 iſt das geringere Übel darum darf es
nicht erboten werden obwohl * Gottes Gebot er und
nde iſt Merkwürdigerweiſe ten zahlreiche Vertreter dieſer Ora
gerade auf Bänken, auch die verleumderiſche Anklage die
eſuiten als gelte bei ihnen die ehre Der Zweck heiligt die ittel ihre
letzten Schlupfwinkel hat

Wer es ern nuimm mit Sittlichkeit und Chriſtentum, der kann die
bisherige Art wie das Uell bon oben her behandelt wurde, nicht ber⸗

eidigen oder entſchuldigen Darüber iſt früher chon alles geſagt worden
Das nelle Kirchenrecht verhängt ebenſo wie die en Kirchengeſetze

über das Uell le auch über die obe Herausforderung dazu den
H —9  —9 — N (Exkommunikation) Ußerdem werden die Duellanten

*  *

und ihre Sekundanien für ehrlos infam) rklärt (can Uell
Gefallene oder N Uell erhaltenen Unde Verſtorbene dürfen
nicht kirchlich egraben werden, außer wenn ſie bor dem ode Zeichen
der Buße und Reue egeben aben (can

Außerhalb der Offiziers⸗ und Studentenkreiſe beſteht über den egen  2  2
ſtand keine Meinungsverſchiedenheit mehr. Daß aber auch Soldaten⸗
ſtand gerade die Beſten den etzigen „Gewiſſenskonflikt“ als ual und
ſchimpfliches Joch empfinden, iſt von guten Kennern der Ver  ni oft

verſichert worden.
Um nun jeden ein vbon Einſeitigkeit vermeiden, wollen wir auch

noch den neueſten und ſachkundigſten Verteidiger der Uellſitte unberkürzt
orte kommen en
In der obenerwähnten Reichstagsverhandlung vbom Iz 1914

agte der Kriegsminiſter, nachdem hervorgehoben atte, daß der Ehren⸗
rat auch m etzer Duellfall nicht mit nackten orten ausgeſprochen
habe, die ache nüſſe durch Zweikampf erledigt werden

Ein ſo förmlicher und formaler Duellzwang eſteht IMN Heere nicht Wenn
überhaupt von ſolchen icht reden will ſo kann M amt nur

den rie oder den wang der mpörung emnen die ſich gegebenen Fall
der Ehrverletzung nicht nur der Bruſt des zier und jeder Gemeinſcha
bon Offizieren, ondern auch im Herzen vieler anderer Männer des Volkes regt.
Es iſt der rieb, dem unerträgli cheint, daß bei anderem Verhalten gegen⸗
über einer Ehrverletzung der begründete Verdacht eines Mangels Mut oder

Entſchlußkraft entſtehen könnte, der Trieb, der nicht dulden nnen
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glaubt, daß derjenige, der die Ehre eines andern verletzt hat, ſich nun auch noch
der Herausforderung, möge ſie gerecht oder ungere erfolgen, entziehen darf.
Das Duell iſt ein änzlich untaugliches ittel, den Schuldigen beſtrafen,
und ebenſo untauglich zur usübung der Rache Derartige edanken pielen
bei ihm, enn überhaupt, ſo eine ehr nebenſächliche olle me ganz andere
Empfindung iſt es, die den Beleidigten treibt und zwingt, ſich über Recht und
eſe hinwegzuſetzen. Es iſt die Empfindung, daß die Beleidigung eine
e ma iſt, eil ſie gleichzeitig die Anzweiflung der Mannhaftigkeit des
Beleidigten in ſich chließt In den Fällen, V denen ſich der Beleidiger offen
der Waffe des Gegners gegenüberſtellt, glaubt der Beleidigte die ihm wider  2
ahrene bon ſich abſchütteln können, das Anſehen bei den Standes⸗
genoſſen, das für erſchüttert hält, wiederherzuſtellen. Er glaubt, durch das
Uell vor aller Welt zeigen können, daß ihm die Ehre als das
eben. ewi gehört der Mut, der ſo etätig wird, mehr m das
als n das moraliſche Gebiet, aber iſt und bleibt doch Mut, alſo eme igen⸗
ſchaft, die der Soldat als die Vorbedingung ſeiner Exiſtenzberechtigung auf das
Höchſte ſchätzen muß Solche Anſchauungen mag man für richtig oder unri  10
alten, ſie niedrig zu en hat niemand ern Recht. Sie ändern ſich nicht
durch Gewalt, aber ſi ändern ſich durch die Zeit und ihre Einwirkung. Was
kein Verbot und keine drakoniſche Strafandrohung vermocht, hat die Zeit mit
ihrem Wechſel der Lebensanſchauungen ge Sie hat die Fälle des Duells
auf eine ganz kleine Zahl beſchrän

Noch vor Jahren, gte der Miniſter inzu, hätten ſelbſt ernſte
und gereifte änner wie Bismarck und In ſich Uellter eute
ſei der Gebrauch ſchon auf die 0 bon Studenten und angehenden
Offizieren beſchränkt. Man ſolle alſo ruhig arten, bis die Zeit und2 die beſſere Einſicht ihr Werk ollende

Iſt eine Verteidigung nicht die grauſamſte Verurteilung? Ein
Mut, der mehr in das hyſiſche als m das moraliſche Gebiet gehört,
nde ſich auch bei Tieren; Und doch ſoll der Verdacht, hinter ſolchen
Helden Mut zurückzuſtehen, hinreichen, einen verſtändigen und
gewiſſenhaften Menſchen ahin bringen, daß er ſein ehen aufs Spiel
ſetzt, göttliches Und menſchliches eſe mit en 4 und ſein Gewiſſen
mit einem Mord belaſtet! Mit eim wenig kann ſchließlich mancher
Verbrecher für den entſprechenden 7  Lie m ſeiner Bruſt“ eine glei gute,
zuweilen eine noch beſſere Ausrede nden

„Ohne Prophet ſein, kann man dem Uell auch m Deutſchland
und Oſterreich ein aldiges unrühmliche Ende vorausſagen. ESs ſcheint
ſich nuUur noch arum zu handeln, welches vbon beiden Reichen einſt in der
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Geſchichte als letzter Unterſchlupf des Unfugs N Pranger ehen wird.
So rieben wir Iim Sommer

Kaiſer arl hat das Eis gebrochen Seine mutige Tat wurde auch
eu  en eich mit Ube. begrüßt CEs wäre ade wenn man auf

der andern eite den Anſchluß verſäumte!
Wir können unſere edankten über das was gegenüber der Zwei

kampfſitte die Stunde heiſ nicht 3  er ſchließen, als indem Wwir

proteſtantiſchen Geiſtlichen das Wort geben Über das auch vbon uns
ru erwähnte? Wort des Kriegsminiſters 2 CEinem der Reichstags⸗
ſitzung bom Januar 1906 ſchrieb damals Paſtor Samuel Jaeger

„Das weiß jeder daß Er, enn zum Uell greift 9  1  e
und menſchliche Geſetze Urchaus verſtößt' er  Tte der preußiſche Kriegs  2
miniſter eu  en el  ag Mit erſchreckender Deutli  Eel wird
hier Namen der Obrigkeit bon ihrem berufenſten Vertreter ausgeſprochen
Gewiß, das Uell iſt Gottes Geſetz; aber die erletzte Ehre

en Wir alle Rückſichten eiſeite chieben elbſt die auf Gottes
Gebot denn Unſere Ehre geht Uuns über alles auch über ott ami
ſetzt ſich der Redner den ſchneidendſten und ewußten egenſa
erem alleinigen errn Jeſus1 Es iſt darum ganz unmöͤgli
daß der gläubige Chriſt des Verſtoßes die göttlichen Geſetze
ſich mit ott ſelbſt abfinde ott läßt ſich nicht nden mit Ni
und dbon niemand Er läßt ſeiner nicht potten nicht potten von

einzelnen, nicht potten bon Völkern Wehe Uuns wenn Wwir ſein ebo mit
reten! Doppelt wehe, wenn wir andere zwingen, e8 zu tun!

Wehe unſerem Vaterlande wenn die Obrigkeit der Bau des
Staates ruhe ſicherer auf dem Ehrgefühl als auf dem Pflichtbewußtſein
Von Gottes nade, nicht aus elgener Machtvollkommenheit tragen reußens
Könige die Krone Möge ott furchtloſen Mann erwecken der IM

Namen ungezählter königstreuer und gottesfürchtiger Männer bor den
ron unſeres geliebten Herrſchers re mit der ehrfurchtsvollen, inſtändigen

aje nehmen Sie die Axt des Bonifatius und zertrümmer
Sie den Duellgötzen zur Ehre ottes!“ s

te Zeitſchrift (1910) Band (1914) 503
3 Die Reformation, Deutſche Evangeli Kirchenzeitung für die Gemeinde,

Berlin 1906 Nr
Matthias
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